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Beschlüsse: 
 
10.12.2012 Stadtvertretung 

036/StV/2012 36. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
Es liegt ein mehrfraktioneller Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion, SPD-BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN-Fraktion, Fraktion Unabhängige Bürger vom 07.12.2012 vor. 
 
Die Antragstellerinnen ziehen nach Vorliegen der unter Gremienvorbehalt abgeschlossenen 
Vereinbarung zwischen der Oberbürgermeisterin und dem Ministerium für Inneres und Sport 
Mecklenburg-Vorpommern vom 07.12.2012 (siehe Anlage 1 – neu vom 07.12.2012 der 
Beschlussvorlage DS 01332/2012) ihren eingereichten Änderungsantrag unter der Maßgabe 
zurück, dass diese Vereinbarung Beschlussgegenstand ist. 
 
Beschluss: 
 
1. 
Die Landeshauptstadt Schwerin sieht die Konsolidierung des Haushaltes als eine 
vordringliche und unabweisbare Aufgabe an, um die Zukunftsfähigkeit der Stadt auf der 
Grundlage der kommunalen Selbstverwaltung dauerhaft zu sichern. Um alle denkbaren 
Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung erkennen und ausschöpfen zu können, wird die 
Oberbürgermeisterin beauftragt, das Ministerium für Inneres und Sport zu bitten, die 
Landeshauptstadt Schwerin bei dem Prozess der Haushaltskonsolidierung durch 
Entsendung eines beratenden Beauftragten zu unterstützen. 
 
2. 
Die Stadtvertretung genehmigt die von der Oberbürgermeisterin mit dem Ministerium für 
Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern am 7. Dezember 2012 (siehe Anlage 1 – neu 
vom 07.12.2012 zur Beschlussvorlage DS 01332/2012) unter Gremienvorbehalt 
abgeschlossene „Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und dem 
Ministerium für Inneres und Sport über die Entsendung eines beratenden Beauftragten“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Beschlüsse 
  
zur Drucksachennummer  
 

01332/2012 

 

 

Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-
Vorpommern zur Entsendung eines Beauftragten 
 



  
 

 

mehrheitlich bei einigen Gegenstimmen und zwei Stimmenthaltungen beschlossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


